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Januar 2011 
 

Zivilrecht I 
 
Sachverhalt: 

Die Eheleute M und F sind nach gesetzlichem Güterrecht verheiratet. Gemeinsam 
verdienen sie 4.000 Euro netto im Monat, zusätzlich ist M Geschäftsführer bei der X-
GmbH. 
Um sich abzusichern, stellt M der F eine Erklärung aus, in welcher steht: „Hiermit 
ermächtige ich – widerruflich – F zu allen mich persönlich betreffenden Rechtsgeschäften.“ 
 
Nachdem M und F anfangen sich häufiger zu streiten, möchte M die Erklärung widerrufen 
und fordert F daher zur Herausgabe des – bisher noch nie zum Einsatz gekommenen – 
Schriftstückes auf. F ist zwar enttäuscht, kommt dieser Aufforderung aber nach. M legt die 
Erklärung – von F unbemerkt – in die Ablage für das Altpapier. 
 
Einige Zeit später durchsucht F die Wohnung und findet die inzwischen deutlich 
zerknitterte Erklärung welche sie an sich nimmt. Sie glättet das Papier soweit es ihr 
möglich ist, es zeigt trotzdem weiterhin noch eindeutige Gebrauchsspuren. 
 
Am nächsten Samstag nimmt sie die Erklärung mit zum Juwelier J, bei welchem M und F 
bereits einige Schmuckstücke erworben hatten. Sie sucht sich dort eine Luxusuhr im Wert 
von 5.000 Euro aus, welche Sie unter Vorlage der Erklärung im Namen des M kauft. 
J hatte von den regelmäßigen Streitigkeiten von M und F gehört, ignoriert seine Bedenken 
aber aufgrund des lukrativen Geschäfts. F lässt zusätzlich auf der Uhr für 500 Euro eine 
Gravur „In Liebe F“ anbringen und diese für 15 Euro an M versenden. Sie hofft damit ihre 
Ehe retten zu können. 
 
Nachdem die Bedenken des J kurz darauf wieder größer werden, setzt er eine 
Auftragsbestätigung inklusive aller Rechnungsposten auf, welche er umgehend an M faxt. 
Dieser erhält das Fax am Samstagabend. M ist alles andere als erfreut und stellt F zur 
Rede, welche diese Geschichte auch bestätigt. M ruft am darauf folgenden Montagmittag 
bei J an, erklärt ihm die Situation und möchte von dem Kauf Abstand nehmen. J erklärt, 
dass es dazu zu spät sei, da er die Uhr bereits am morgen graviert hätte, und ihm dadurch 
nachweislich die Möglichkeit zum Weiterverkauf mit einem Gewinn in Höhe von 1.500 Euro 
entgangen sei. Er verlangt Vertragserfüllung. Alternativ verlangt er Schadensersatz für den 
entgangenen Gewinn, die Gravur und den Versand. 
 

Aufgabe 1: Prüfen Sie die Ansprüche gegen M. 
 
Aufgabe 2: Prüfen Sie die Ansprüche gegen F. 
 
Deliktische Ansprüche sind nicht zu prüfen. 
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Abwandlung: 
 
Abweichend vom Ausgangsfall wendet sich M nicht an J sondern tritt nach Erhalt der Uhr 
eine 2-monatige Geschäftsreise an. Nachdem der erste Ärger verflogen ist, freut er sich 
nach einem Monat über das „Geschenk“ und zahlt den Kaufpreis. Allerdings kommt er erst 
nach seiner Rückkehr dazu die Uhr näher zu betrachten. Dabei stellt er fest, dass sich der 
Sekundenzeiger – aufgrund eines herstellungsbedingten Fehlers – nur verzögert 
fortbewegt. 
M bringt die Uhr zu J, welcher dreimal erfolglos versucht diese zu reparieren. Als M das 
vierte Mal zu J kommt, verweigert dieser eine weitere kostenlose Reparatur, da er ja 
schon mehr als genug getan hätte. Davon ist M wenig begeistert und möchte die Uhr 
gegen Rückzahlung des Kaufpreises zurückgeben. 
 
J erklärt ihm, dass in diesem Fall der Umtausch ausgeschlossen ist. Er habe auf Bitten der 
F nur ausnahmsweise eine Gravur vorgenommen und daraufhin mit ihr den Umtausch 
ausgeschlossen. Als Bestätigung zeigt er M einen von F unterschriebenen Beleg, auf 
welchem vermerkt ist: „Der Umtausch der Uhr wird hiermit ausgeschlossen“. 
 
Frage: 
Kann M von J die Rückzahlung des Kaufpreises von 5.000 Euro (ohne Gravur und Versand) 
verlangen? 
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Zivilrecht II 
 
1. Teil 
 
Die A-GmbH – vertreten durch den Geschäftsführer X – besitzt ein Ladenlokal, welches die 
B-GmbH – vertreten durch den Geschäftsführer Y – mieten möchte. Beide treten 
miteinander in Kontakt, woraufhin X einen Mietvertrag aufsetzt, welcher unter anderem 
folgende Klausel enthält: 
„§ 2 – Der Mietvertrag beginnt am 01.01.2009 und läuft drei Jahre.“ 
 
X sendet den von ihm bereits unterschriebenen Mietvertrag am 18.10.2008 dem Y zu. 
Dieser ist zu diesem Zeitpunkt allerdings im Urlaub, so dass er erst am 25.11.2008 beim 
Abarbeiten der angefallenen Post von dem Schreiben Kenntnis erhält. Daraufhin ruft er 
den X an und fragt, ob der Mietvertrag noch zu Stande kommen soll. Nachdem X ihm dies 
bestätigt, sendet Y ihm den von ihm unterschriebenen Vertrag zurück. 
 
Die B-GmbH beginnt Mitte Januar ihren Geschäftsbetrieb in den Räumlichkeiten. Allerdings 
findet Y im Mai 2009 günstigere Geschäftsräume. Daraufhin möchte er den Mietvertrag 
auflösen. Er setzt ein Schreiben auf, welches der A-GmbH auch zugeht, in welchem die B-
GmbH den Mietvertrag zum 31.12.2009 kündigt. Die B-GmbH zieht fristgerecht aus den 
Räumlichkeiten aus, übergibt die Schlüssel und stellt die Mietzahlungen ein. 
 
Die A-GmbH verlangt Mietzins von Januar 2010 bis Mai 2010 in Höhe von 10.000 Euro. 
 
Frage: Steht der A-GmbH der Anspruch zu? 
 

2. Teil: 
 
Y hatte sich von X für Arbeiten im Laden einen Werkzeugkasten geliehen, den er am 
31.05.2009 zurückgeben sollte. Y nahm den Kasten allerdings mit nach Hause und 
schenkte seinem Sohn S zum 6. Geburtstag einen kleinen Hammer aus diesem Kasten. 
Da Y mehr als genug Werkzeug besitzt, veräußert er den Werkzeugkasten auf einem 
Flohmarkt an D. D ist sich aufgrund der Fülle des Inhalts nicht sicher, ob er Teile des 
Werkzeugs bereits besitzt. Daraufhin vereinbaren Y und D, dass D Werkzeug, welches er 
schon zu Hause hat wieder zurückgeben dürfe. D bringt später gegen einen 
angemessenen Betrag eine Säge zurück, das restliche Werkzeug möchte D auf jeden Fall 
behalten. 
 
Frage 1: Kann X von Y die Herausgabe der Säge verlangen? 
Frage 2: Kann X von S die Herausgabe des Hammers verlangen? 
 



Examensreport 2011 - Zivilrecht 
Seite 4 ABELS & LANGELS 

Zivilrecht III 
 
1. Teil 
 
Der Verkäufer V bietet Studenten auf dem Universitätsgelände Computer an, und 
unterstützt dieses Angebot durch eine Finanzierungshilfe durch die X-Bank. Dazu 
unterschreiben die Käufer eine „verbindliche Kaufverpflichtung“. 
 
Am 11.10. kommt die Studentin K zu ihrer ersten Vorlesung in die Uni. Dort wird sie von V 
angesprochen, welcher ihr das Geschäftsmodel erläutert. K möchte daraufhin einen PC im 
Wert von 1.500 Euro kaufen. Sie wird – formell korrekt - über ihr Widerrufsrecht 
aufgeklärt, unterschreibt die „Verpflichtung“ und erhält einen Durchschlag. Außerdem wird 
ein Termin mit der X-Bank vereinbart, bei welchem der Darlehensvertrag abgeschlossen 
werden soll. Eine durch den Kauf geschlossene „Auftragsbestätigung“ soll ihr innerhalb der 
nächsten 10 Tage zugehen. 
 
Die Auftragsbestätigung durch V geht ihr am 15.10. zu, an diesem Tag vereinbart K auch 
in den Räumlichkeiten der X-Bank den – formell korrekten – Abschluss eines 
Darlehensvertrags. 
 
Am 18.11. überweisen die X-Bank 1000 Euro an V, K überweist 500 Euro an V. 
 
Das Postpaket mit dem PC erhält K am 26.10. Daraufhin entscheidet sich K gegen die 
Vereinbarungen und lässt das Paket ungeöffnet. Am nächsten Tag (27.10.) sicht sie die 
Rechtsanwältin R auf und fragt, ob sie noch von den Vereinbarungen zurücktreten kann. 
 
Aufgabe: 
Erstellen Sie ein umfangreiches Rechtsgutachten. 
Erörtern Sie, ob K zurücktreten kann und wie in diesem konkreten Fall die Rückabwicklung 
aussähe. 
 

2. Teil 
 
Bei der Rechtsanwältin schildert K noch einen weiteren Fall, welcher bereits mehrere 
Monate zurückliegt. Dabei geht es um einen Aushilfsjob, welchen K nach dem Abitur bei 
einem Marketingunternehmen des M hatte. 
M hatte die Räumlichkeiten für das Unternehmen im Herbst 2009 von E angemietet, 
welcher im Jahre 2007 das Eigentum an dem Haus erworben hatte. Der Balkon der 
Wohnung des M wurde im Sommer 2008 neu angebracht. Äußerlich optisch einwandfrei, 
hatten sich im Inneren jedoch Korrosionsschäden gebildet. 
Während K im Sommer 2010 bei einer kurzen Pause auf dem Balkon stand, brach dieser 
ab. Bei dem Sturz brach K sind einen Arm. 
 
Schuld an dem Abbruch des Balkons war eine fehlerhafte Konstruktion durch das 
Unternehmen U. Ob die Korrosion jedoch bereits bei der Übergabe der Wohnung an M 
vorlag lässt sich nicht mehr feststellen. Sowohl M als auch U sind mittlerweise insolvent. 
 
Frage: Kann K einen Schmerzensgeldanspruch gegen E geltend machen? 
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Februar 2011 
 

Zivilrecht I 
 
Der Getränkehändler L ist Vorsitzender des örtlichen Fußballvereins, welcher erfolgreich in 
der Oberliga spielt. M ist ein großer Fan dieses Vereins. 
Im Jahr 2005 erzählt der M, welcher einen Landmaschinenhandel im Ort hat, dem L, dass 
er aus einer flüchtigen Urlaubsbeziehung eine inzwischen 25-jährige Tochter U hat und 
bittet ihn um Rat. 
Da er seit Jahren keinen Kontakt mehr zu U habe und diese inzwischen auch in die 
Niederlande verzogen sei, hätte er das bisher noch nie jemandem erzählt. L solle dies bitte 
auch für sich behalten, da M ja inzwischen schon lange mit F verheiratet sei und mit ihr 
die Kinder T und S habe. Allerdings mache er sich Sorgen wegen seiner rechtlichen 
Nachfolge. L rät ihm, die Sache einfach auf sich beruhen zu lassen, M sei ja noch jung und 
es würde sich doch mit der Zeit sicherlich alles von alleine regeln. Daraufhin verzichtet M 
auf eine letztwillige Verfügung. M und F leben im gesetzlichen Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft. 
Bei einem Unfall in Folge eines Mähdreschertests im Jahr 2008 verstirbt M. L entscheidet 
sich, nichts von der Existenz der U zu erzählen. 
Der Nachlass, zu welchem mehrere Grundstücke in Ortsrandlage gehören, wird auf die 
Erbengemeinschaft F, S und T im Grundbuch eingetragen. Sie führen Ms Betrieb „Firma K“ 
unter dem Namen „Firma K Nachf.“ fort. Zusätzlich bestanden zum Zeitpunkt des Todes 
noch unternehmerische Verbindlichkeiten in Höhe von 200.000 Euro. 
 
In 2010 treten die Vorstandsmitglieder A und B des örtlichen Fußballvereins an F, S und T 
heran und fragen ob diese bereit wären, dem Verein eine brachliegende Wiese welche zu 
Ms Eigentum gehörte schenkweise zu überlassen um ein Aufsteigen in den Profisport auch 
mit der Unterstützung eines renommierten Sportgetränkeherstellers zu ermöglichen. Die 
Erben, welche von der Leidenschaft Ms für den Verein wussten, sind sich schnell einig, das 
Grundstück schenkweise zu überlassen. Daraufhin rufen A und B den sich im Urlaub 
befindlichen L an und unterrichten ihn über den geplanten Erwerb. Sie erklären ihm dabei 
genau um welches Grundstück es sich handelt. L kann sich zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr an das Gespräch mit M aus 2005 über U erinnern und stimmt der Schenkung zu. 
Die satzungsgemäß Vertretungsbefugten A und B schließen mit F, S und T einen notariell 
beurkundeten Schenkungsvertrag. Die Auflassung erfolgt kurz darauf im Dezember 2010 
und der Verein wird im Grundbuch als Eigentümer eingetragen. 
 
Im Januar 2011 taucht überraschend U im Ort auf. Sie war zum Zeitpunkt des Todes von 
M in den Niederlanden und lebt dort immer noch. Vom Tod ihres Vaters hat sie erst im 
Dezember 2010 erfahren. 
 
U möchte wissen, ob sie für die unternehmensbezogenen Verbindlichkeiten in Höhe von 
200.000 Euro aus § 1967 BGB oder dem HGB haften, bzw. ob sie dieses bei einer 
etwaigen Überschuldung vermeiden könnte. 
Außerdem möchte sie wissen, ob sie von dem Verein die Herausgabe des Grundstücks 
verlangen kann. 
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April 2011 
 

Zivilrecht I 
 
Sachverhalt 1: 

A ist Transportunternehmer und kauft bei B einen gebrauchten LKW für einen markt-
üblichen Preis von 220.000 Euro. Er macht eine Anzahlung über 100.000 Euro, der 
ausstehende Betrag soll im August bezahlt werden. 
B möchte eine Sicherheit haben. Um diese zu Gewähren bestellt der Bruder C des A eine 
Grundschuld, die am 1 Oktober fällig wird. 
 
Kurz darauf gerät B in finanzielle Schwierigkeiten und tritt sowohl die Forderung über den 
restlichen Betrag als auch die Grundschuld an X ab. 
 
Beim Durchführen von Wartungs- und Reparaturarbeiten am LKW bemerkt A, dass es sich 
um ein Unfallfahrzeug handelt. Dieser Umstand war B bewusst, er hat es jedoch A gegen-
über verschwiegen. 
A möchte nun den Kaufvertrag auflösen und seine 100.000 Euro zurückhaben, da der 
Marktwert deutlich geringer anzusetzen ist. 
 
Frage: Welche Rechte können geltend gemacht werden? 
 
Prüfen Sie die Ansprüche des A gegen B. 
 
Prüfen Sie die Ansprüche des X gegen A. 
 
Prüfen Sie die Ansprüche des X gegen C. 
 

Sachverhalt 2: 

A möchte ein Darlehen von der X-Bank erhalten. 
Als Sicherheit verbürgt sich der Bruder D als selbstschuldnerischer Bürge. Der andere 
Bruder B macht eine Sicherungsübereignung seines Autos an die X-Bank. 

Nachdem A das Darlehen nicht zurückzahlen kann, wendet sich die X-Bank mit ihrer 
Forderung an D. Dieser zahlt auch und möchte nun seinerseits von seinem anderen Bruder 
hälftigen Ausgleich. 
 
Frage:  
Welche Ansprüche kann D gegen A, D gegen B und D gegen die X-Bank geltend 
machen? 
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Zivilrecht II 
 
Dieser Fall folgte weitestgehend der BGH-Entscheidung zum Fernabsatzvertrag für 
Radarwarngeräte (BGH NJW 2010, 610). 
 

Nach einem am 01.05.2007 erfolgten Werbeanruf durch einen Mitarbeiter der Beklagten 
bestellte die Klägerin bei dieser am darauffolgenden Tag per Fax einen Pkw-Innenspiegel 
mit einer unter anderem für Deutschland codierten Radarwarnfunktion zum Preis von 
1.129 Euro zuzüglich Versandkosten.  
 
Der von der Klägerin ausgefüllte Bestellschein enthält unter anderem den vorformulierten 
Hinweis:  
 

„Ich wurde darüber belehrt, dass die Geräte verboten sind und die Gerichte 
den Kauf von Radarwarngeräten zudem als sittenwidrig betrachten.”  

Die Lieferung des Geräts erfolgte per Nachnahme am 09.05.2007. Die Klägerin sandte am 
19.05.2007 das Gerät an die Beklagte zurück und bat um Erstattung des Kaufpreises. Die 
Beklagte verweigerte die Annahme des Gerätes und die Rückzahlung des Kaufpreises.  
 
Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Rückzahlung des 
Kaufpreises zuzüglich 8,70 Euro Rücksendungskosten, insgesamt 1.138 Euro nebst Zinsen. 
Darüber hinaus hat sie beantragt, die Beklagte zur Zahlung vorgerichtlicher Rechts-
anwaltsgebühren in Höhe von 155,30 Euro nebst Zinsen zu verurteilen und festzustellen, 
dass sich die Beklagte seit dem 19.05.2007 mit der Rücknahme des Geräts in 
Annahmeverzug befindet. 
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Zivilrecht III 
 
Die X-GmbH beauftragt die Y-GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer, 
Grundstückskaufvermittlung durchzuführen. Bei jeder erfolgreichen Vermittlung eines 
Grundstücks soll der Y-GmbH 5 % des Zahlungspreises zustehen. 
Zusätzlich wird im Vertrag vereinbart, dass eine Kündigung schriftliche erfolgen soll. 
 
1. Teil: 
 
Die Y-GmbH zeigt dem Interessenten K ein Grundstück. Kaufabsichten des K sind 
vorhanden, aber als K und die X-GmbH einen notariellen Vertrag aufsetzen, stellt sich 
heraus das K nicht genügend Geld zur Verfügung hat und das Grundstück auch nicht 
kaufen wollte.  
Die X-GmbH möchte statt einer Anfechtung eine Aufhebung des Vertrages. 
 
2. Teil: 
 
Die Y-GmbH zeigt dem I ein Grundstück. Zwischen I und der X-GmbH kommt es zu 
Verhandlungen der Kaufpreisforderung, welche dann um 5 % gesenkt wird.  
Zwischenzeitlich kommen die Verhandlungen zum Ruhen, bis die Ehefrau E des I mit der 
X-GmbH einen notariellen Vertag eingeht und im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen 
wird. 
 
3. Teil: 
 
Der Prokurist P schickt der Y-GmbH durch einen Telefaxschreiben eine Kündigung mit 
Wirkung zum 31. Oktober. Die Y-GmbH sagt die Kündigung sei formunwirksam, zudem 
hätte man der Y-GmbH die Vertretung des P mitteilen müssen. 
 
Am 30. Oktober setzt die Y-GmbH ein Grundstücksinserat in die Zeitung. Daraufhin meldet 
sich A, besichtigt das Grundstück und erhält Prospekte. Einige Zeit später geht A ohne den 
Y zu erwähnen zur X-GmbH und schließt ein Grundstückskaufvertrag über das besichtigte 
Grundstück ab. 
 
Frage:  
Hat die Y-GmbH einen Zahlungsanspruch von 5% des Kaufpreises in den 
einzelnen Fällen? 
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Mai 2011 
 

Zivilrecht I 
 

V ist Vater eines Sohnes S und einer Tochter T. Als V am 01.03.2011 stirbt, finden S und T 
auf seinem Schreibtisch einen Brief: 
 

Liebe Kinder, 
ich habe ein gutes Leben gehabt. Von meinem Vermögen ist nichts mehr übrig. Da ihr beide 
erfolgreich im Leben steht, seid ihr mir sicher nicht böse. Da meine liebe Tochter T beruflich 
und familiär stark eingespannt ist, ernenne ich S zu meinem Alleinerben. Auf meinem Girokonto 
sollte noch genügend Geld für die Kosten meiner Beerdigung sein. S soll sich um diese 
kümmern und meine Wohnung auflösen. Mit dem wertlosen Kram kann er machen was er will 
(verkaufen, behalten, wegwerfen, verschenken). 
Köln, 01. Januar 2011, Euer lieber Vater 

S und T besprechen sich daraufhin. S meint, die halbwegs noch brauchbare Wohnungs-
einrichtung könne man gut verkaufen, den Rest müsse man wohl wegwerfen. T ist damit 
einverstanden und dankt S, dass er sich darum kümmere. S kümmert sich um einen Stand 
auf einem Flohmarkt, wo er die Sachen verkaufen möchte. Beim Schlendern über den 
Flohmarkt kommt T am Stand ihres Bruders vorbei und entdeckt unter den alten Sachen 
eine gerahmte Kinderzeichnung von sich. Um der Erinnerung wegen möchte die den 
Rahmen von S kaufen. S ist einverstanden und T bezahlt € 50 für den Rahmen mit der 
Kinderzeichnung, welchen sie mitnimmt. 
 
Am Abend lässt T den Bilderrahmen aus Unachtsamkeit fallen. Beim Aufheben des dabei 
beschädigten Rahmens entdeckt sie hinter der Kinderzeichnung einen ungleich 
„professioneller“ wirkenden Frauenkopf. Sie erinnert sich daran, dass ihr Vater gerne die 
Anekdote erzählt hat, dass er als Student im Garten von Picasso gearbeitet hatte und 
dieser ihm als Dank dafür eine Zeichnung geschenkt hatte, welche er leider bei einem 
Umzug verloren hat. T wendet sich daraufhin an einen Sachverständigen, welcher ihr 
bestätigt, dass es sich um einen echten Picasso handelt. Es findet sich ein Interessent, 
welcher bereit wäre, € 80.000 für die Zeichnung zu bezahlen. Als T ihrem Bruder davon 
berichtet, kommt es zu einem Streit. S trägt vor, er habe T nur den Rahmen verkauft, von 
einem Picasso war nie die Rede. T hält dagegen, dass es sich bei Flohmarktgeschäften 
grundsätzlich um Spekulationsgeschäfte handeln würde, bei welchen man später nie 
sagen könnte, man hätte sich etwas anderes vorgestellt. Außerdem könne sie ja immer 
noch das Testament anfechten, denn wenn ihr Vater V von dem wertvollen Picasso 
gewusst hätte, hätte er ihn sicherlich nicht S alleine zukommen lassen wollen. 
 
S begibt sich zum Rechtsanwalt R um folgende Fragen klären zu lassen: 
1. Kann er von T die Herausgabe der Picassozeichnung verlangen? 
2. Kann T tatsächlich das Testament anfechten? 
3. Falls T das Testament anficht, kann er dann die Hinterlegung des Picasso verlangen, 

der ihnen beiden zustehen würde? 
4. Er bittet R um einen sinnvollen Vorschlag für eine „gütliche“ Lösung. 
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Zivilrecht II 
 

1. Fall 
Der Ingenieur A, welcher bereits während seines Studiums in den Jahren 2007 und 2008 
für jeweils vier Wochen ganztägig bei der G-AG gejobbt hatte, wurde nach erfolgreichem 
Abschluss seines Studiums bei einem Maschinenbauunternehmer angestellt. Als das 
Unternehmen Insolvenz anmelden musste, schloss er zum 01.11.2010 einen 
Arbeitsvertrag mit der G-AG welcher folgende Regelung enthielt: 
 

§ 1 Erprobung und Befristung 
Der Arbeitsvertrag wird vom 01.11.2010 bis zum 30.10.2012 befristet. 
Die Probezeit wird auf sechs Monate festgelegt. 

Ende April 2011 wird A vom Personalleiter der G-AG angesprochen, welcher ihm mitteilt, 
dass er ab Mai nicht mehr erscheinen müsse, da sein Arbeitsvertrag mit Ende April 
auslaufe. Verärgert über diese plötzliche Entscheidung und enttäuscht, da er davon 
ausgegangen war, sich erst Ende 2012 nach einem neuen Arbeitsplatz umschauen zu 
müssen, möchte sich A über seine Rechte informieren. 
 
Prüfen Sie, ob und gegebenenfalls bis wann sein Arbeitsvertrag wirksam befris-
tet wurde und wie er ggf. gegen eine unwirksame Befristung angehen könnte. 
 

2. Fall 
B ist seit 2003 bei der G-AG in der Kantine angestellt. Sie war von 2008 bis 2011 wegen 
der Geburt ihrer Tochter in Mutterschutz mit anschließender Elternzeit. In dieser Zeit 
lagert die G-AG ihre Werkskantine durch Vertrag an die GV-GmbH aus. Ende 2010 werden 
alle Angestellten von diesem Vorgang nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften informiert, 
auch B erhält eine solche Information. 
 
Mit der Rückkehr an ihren Arbeitsplatz am 01.04.2011 gibt B vor, dass ihr die Arbeit 
nunmehr unzumutbar sei. Sie habe in den letzten Monaten intensiv den Koran studiert und 
wolle nun ihr Leben danach gestalten. Daher sei ihr die Arbeit in der Kantine künftig nicht 
mehr zumutbar, da sie dort unter anderem mit Alkohol in Kontakt komme. 
 
Nach mehreren erfolglosen Gesprächen mit der B erhält diese am 05.04.2011 eine 
Abmahnung der GV-GmbH. Als sie auch daraufhin ihre Arbeit nicht wieder aufnimmt, 
kündigt die GV-GmbH der B mit Schreiben vom 08.04.2011 fristlos, hilfsweise jedoch 
fristgerecht nach tarifvertraglicher Regelung zum 30.06.2011. 
 
B erhebt Klage vor dem zuständigen Arbeitsgericht. Sie führt an, die GV-GmbH könne ihr 
gar nicht kündigen, da die G-AG ihr Arbeitgeber sei. Zudem wolle sie auch viel lieber bei der 
G-AG arbeiten, da diese ihr alternativ einen Arbeitsplatz in der Putzkolonne anbieten könne. 
Diese Möglichkeit besteht bei der GV-GmbH nicht. Zudem seien sowohl die fristlose als auch 
die fristgerechte Kündigung unwirksam, da sie gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen. 
 
Wie wird das Arbeitsgericht entscheiden? 
 
Anmerkung:  
Beantworten Sie – notfalls hilfsgutachterlich – alle in 1. und 2. aufgeworfenen Rechtsfragen. 
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Juni 2011 
 

Zivilrecht II 
 

Der Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht R ist als „Associate“ in einer Großkanzlei ange-
stellt. Da er sich seit längerem über die fehlenden Führungsqualitäten seiner Partner 
ärgert, beschließt er, deren Fehler im eigenen Berufsleben nicht zu wiederholen. Er erfährt 
von einem Kollegen, dass der Trainer T Einzelcoachings im Bereich „Verbesserung von 
Führungsqualitäten“ anbietet. R informiert sich und erhält im April 2010 ein Informations-
prospekt, welches er kurz überfliegt und daraufhin beschließt bei T anzurufen um noch am 
gleichen Tag einen Termin um 19 Uhr in seiner Kanzlei zu vereinbaren. Den Prospekt wolle 
er sich in Ruhe bis dahin durchlesen. Um 17 Uhr ruft T den R zurück und fragt, ob er nicht 
jetzt sofort schon vorbeikommen könne, da er gerade in der Nähe sei und der 
Termindruck einen späteren Termin nicht erlauben würde. R hatte den Prospekt bis dahin 
zwar noch nicht gelesen, willigt aber ein. 
In einem anregenden Gespräch kann der T den R überzeugen, ein „Rundum-Sorglos-Paket“ 
(6 Sitzungen à 4 Stunden zu einem Gesamtpreis von 2.500 €) zu buchen. Das Coaching soll 
aus Zeitgründen aber erst im Oktober stattfinden. R leistet eine Anzahlung in Höhe von 750 €. 
Eine Widerrufsbelehrung erfolgte werde zum Vertragsabschuss noch zu einem späteren 
Zeitpunkt. 
 
Einige Zeit später trifft R auf einer Konferenz die Partner A, B und C der ABC-Kanzlei, einer 
Partnergesellschaft. R kommt mit den Partnern ins Gespräch und erfährt, dass diese noch 
einen weiteren Partner für den Bereich Steuer- und Gesellschaftsrecht suchen. Nachdem R 
sein Interesse äußert, wird nach § 3 PartGG ein Aufnahmevertrag aufgesetzt, welchen R 
nur noch unterschreiben muss. Urlaubsbedingt könne die Unterzeichnung aber erst im 
August 2010 erfolgen, Beginn der Tätigkeit solle dann Oktober 2010 sein. 
Da R bei seiner Kanzlei eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Quartalsende wahren 
muss, bittet der den A, welcher Ansprechpartner für Aufnahmeverhandlungen ist, den 
Vertrag schon im Juli 2010 unterzeichnen zu können. A meint, dass sei gar nicht 
notwendig, denn alles sei schon eine „absolut sichere Sache“. In Wirklichkeit sind sich A, B 
und C aber noch nicht einig und entscheiden sich schließlich für den D, der bereits mehr 
Erfahrungen mit Eigenmandaten hat. 
 
R hatte in der Zwischenzeit seinen Job zum 1. Oktober 2010 gekündigt, sowie im Hinblick 
auf seine künftigen Tätigkeiten eine Fortbildung zum Anwalt für Steuerrecht gemacht 
(Kostenpunkt: 2.500 €). Im gelingt es zwar, einen vergleichbaren Job in einer anderen 
Kanzlei zu finden, allerdings verdient er dort € 500 weniger im Monat als bisher. Im 
Übrigen kann er dort nur in anderen Bereichen, nicht jedoch als Rechtsanwalt für 
Steuerrecht tätig werden. Das gebuchte Einzeltraining kann er sich ebenfalls nicht mehr 
leisten und möchte sich von dem Vertrag mit T lösen. 
 
1. Kann R den Vertrag mit T widerrufen und Rückzahlung der € 750 verlangen? 
 

2. Kann R von A, B und C den Verdienstausfall ersetzt verlangen? 
 

3. Kann R von A, B und C Ersatz der Aufwendungen für die Fortbildung verlangen? 
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August 2011 
 

Zivilrecht I 
 

Fall 1: 
V ist Eigentümer eines Grundstücks mit einem bebauten Wohnhaus. Im Grundbuch ist 
eine Grundschuld i.H.v. 50.000 EUR zugunsten des G aus dem Jahr 2008 eingetragen. 
An diese Grundschuld ist keine Forderung gebunden.  
Am 30.03.2011 schließen V und K einen notariell beurkundeten Kaufvertrag mit einem 
Kaufpreis i.H.v 400.000 EUR ab. Sie einigen sich weiter darüber, dass das Grundstück 
- abgesehen von der Grundschuld – lastenfrei übernommen werden soll. Am 15.04.2011 
wird zugunsten des K eine Auflassungsvormerkung eingetragen. 
 
Die Kaufpreiszahlung des K verzögert sich wegen Finanzproblemen. V möchte dennoch am 
Vertrag festhalten, und dem K die Chance geben noch zu zahlen. 
Als V jedoch für die Eröffnung eines Nagelstudios dringend Geld benötigt, vereinbart er 
mit D ein dingliches Wohnrecht gem. §§ 1090 I, 1093 für den Preis von 250.000 EUR.  
V berichtet dem D auch von dem demnächst bevorstehenden Verkauf an K. 
 
Am 02.05.2011 schließen V und D einen notariell beurkundeten Vertrag. 
Am 31.05.2011 wird das Wohnrecht formgerecht ins Grundbuch eingetragen. 
Am 15.06.2011 zahlt K den Kaufpreis an V, dieser beantragt zugleich die Eintragung ins 
Grundbuch. 
Am 15.07.2011 wird K als Eigentümer in das Grundbuch Eingetragen. 
 
Ende Juli bemerkt K, dass D seit dem 01.06.2011 in dem Haus wohnt. D erzählt ihm über 
sein Wohnrecht.  K ist empört …. 
 

Frage 1: Prüfen sie im Gutachten ob K einen Anspruch auf die Zustimmung des D zur 
Löschung des eingetragenen Wohnrecht hat. 
Frage 2: Hat K einen Anspruch auf Räumung der Wohnung gem. § 985? 
 
Fall 2 (Abwandlung): 
Gehen Sie davon aus, dass zwischen V und K kein Vertrag geschlossen wurde, sondern 
nur eine notariell beurkundete Vereinbarung, das K bis Ende 2011 den Abschluss des 
Kaufvertrags verlangen kann. K möchte jedoch zur Sicherheit jetzt schon eine Vor-
merkung. V wäre damit einverstanden.  
 

Aufgabe: 
Prüfen sie im Gutachten ob jetzt schon eine Eintragung der Vormerkung möglich wäre. 
 
Fall 3 (wie Fall 1): 
V, K und D einigen sich gütlich über das Wohnrecht. V zahlt dem K dafür Geld. 
Die Grundschuld ist fällig geworden und G fordert die 50.000 EUR. 
Da der D Angst davor hat bei einer Zwangsversteigerung die Wohnung räumen zu 
müssen, möchte er die Grundschuld übernehmen indem er mit einer fälligen Darlehens-
forderung, die er gegenüber G hat, aufrechnen möchte. G wendet ein, dass die Voraus-
setzungen der Aufrechnung nicht erfüllt seien. 
 

Aufgabe: 
Prüfen sie im Gutachten ob D Inhaber der Forderung der Grundschuld geworden ist. 
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Zivilrecht II 
 
A und B beschließen ein Speditionsunternehmen, die A-Transport-KG, zu gründen. 
Dazu vereinbaren sie, dass A als persönlich haftender Gesellschafter die Geschäftsführung 
der KG übernimmt. B wird als Kommanditist mit einer Einlage von 10.000 EUR 
(Haftungssumme) eingetragen. Nachdem die Gesellschaft eingetragen wurde und alle 
Geschäfte aufnimmt, leistet A die Einlage von 10.000 EUR. Wenig später wird die T, die 
Tochter des A, mit zulässigem Aufnahmevertrag in die Gesellschaft als Kommanditistin 
aufgenommen, die Einlage von 10.000 EUR erbringt sie sofort. Die T wird aber nicht ins 
Handelsregister eingetragen. 
Nachdem die Gesellschaft 2 Jahre keine Gewinne erwirtschaftet, einigt sich B mit den 
anderen Gesellschaftern über seinen Austritt aus der KG. Seine Einlage wird ihm von den 
anderen Gesellschaftern ausgezahlt. Es wird jedoch vergessen, den Austritt des B in das 
Handelsregister einzutragen und bekannt zu machen. 
 
Kurz nach dem Austritt des B schließt der A im Namen der A-Transport-KG mit der 
V-GmbH einen Kaufvertrag über einen gebrauchten LKW zum Kaufpreis von 30.000 EUR. 
Der A untersucht sofort nach Erhalt den LKW und stellt dabei fest, dass das 
Automatikgetriebe nicht technisch einwandfrei und der LKW daher funktionsunfähig ist. 
Er schreibt sofort eine Email an die V-GmbH in der er den Mangel anzeigt und zur 
Nachbesserung auffordert. Allerdings vergisst er diese Email abzuschicken. Erst nach drei 
Wochen, als die V-GmbH ihn zur Zahlung des Kaufpreises auffordert fällt ihm der Irrtum 
auf. Er weigert sich den Kaufpreis zu zahlen wenn die V-GmbH den LKW nicht repariert. 
Die V-GmbH weigert sich. Sie erfährt nach Abschluss des Kaufvertrages, dass T 
Kommanditistin der KG ist und verlangt von A, B und T Zahlung der 30.000 EUR. 
 
Frage: Kann die V-GmbH von A, B und T Zahlung verlangen? 
 
Abwandlung: 
A beschließt beim Autohaus des X im Namen der KG einen weiteren LKW für einen 
Kaufpreis von 25.000 EUR zu kaufen. Nach sofortiger Untersuchung stellt A einen Mangel 
fest: Es existiert ein Fehler an den Bremsen, so dass der LKW beim Bremsen nach Links 
zieht. Er ruft sofort den X an, berichtet ihm von dem Mangel und fordert ihn auf den 
Mangel zu beheben. X erklärt sich einverstanden und sagt, dass er den LKW innerhalb der 
nächsten 3 Tage abholen wird. Dies vergisst er aber. Als er den LKW am vierten Tag noch 
nicht abgeholt hat bringt A den LKW in die Werkstatt des W. Der W repariert den LKW für 
einen angemessen Preis von 2.500 EUR. Diesen Preis hätte der X auch zahlen müssen. 
 
Kann A die Reparaturkosten von X verlangen? 
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Zivilrecht III 
 
Der in Düsseldorf wohnende Student K möchte sich einen MP3-Player kaufen. Er besucht 
die Website des Internetversandhandels der Varietas GmbH ( V ). Am 11.07.2011 bestellt 
er online unter Angabe seiner persönlichen Daten einen MP3-Player zum Preis von 
150 EUR + 5 EUR Versandkosten, in dem er auf den Button „ Bestellung abschicken „ 
drückt. 
Einen Tag später erhält er eine E-Mail von V, welche Angaben zur Ware, zum Preis, zu den 
Versandkosten, einen Hinweis auf die baldige Versendung sowie einen Hinweis auf sein 
Widerrufsrecht enthält. 
 
Die Widerrufsbelehrung befindet sich – farblich hervorgehoben – unterhalb des Textes: 
„Widerrufsbelehrung“ 
„Widerrufsrecht: Sie können den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von 
Gründen in Schriftform (Brief, Fax, Email) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf 
überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt bei Erhalt 
der Belehrung, jedoch nicht vor Erhalt der Ware. Für die Wahrung der Frist gilt der 
Poststempel. Der Widerruf ist zu Senden an: Varietas GmbH, VVVVV-Strasse 12, 12345 
Dresden“ 

Laut wirksamen Vertrags muss K Vorkasse Leisten. Sofort nach Erhalt der Rechnung 
überweist er den Betrag von 155 EUR. Der Betrag wird dem V auch gutgeschrieben. 
Am 16.07.2001 (einem Samstag) erhält er die Ware. Danach schenken ihm seine Eltern 
ein MP3-Player zum Geburtstag. Deshalb schickt er den MP3-Player am 02.08.11 
(Dienstag) im Paket unfrankiert an V zurück. 
Nach einer Woche wurde das Geld noch nicht zurück überwiesen. 
K ruft den V an, dieser sagt, der Widerruf sei nicht rechtzeitig erfolgt. Die Ware wurde 
beim Transport durch die Post zerstört und ein Widerruf wäre nur bei Rücksendung 
einwandfreier Ware möglich. Daher hätte er einen Anspruch auf Wertersatz in Geld und 
könnte notfalls aufrechnen. Die 5 EUR Versandkosten müsste K selbst zahlen.  
K meint er hätte fristgerecht und ordnungsgemäß widerrufen und außerdem wäre die 
Widerrufsbelehrung fehlerhaft weil sie nicht den gesetzlichen Ansprüchen des Musters 
entsprochen hätte. 
 
Frage 1: 
Kann K sein Geld zurückverlangen? 
 
Frage 2: 
K möchte Klagen. Welches Gericht ist zuständig, wenn in Düsseldorf und Dresden jeweils 
Amtsgericht und Landgericht vorhanden sind? 
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Vermerk: 
Es wird unterstellt das V die weiteren Informationen des Art 246 § 2 i.V.m. § 1 I, § 3 
EGBGB versendet hat. 
 

Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 
über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz 

Artikel 6  

Widerrufsrecht  

(1) Der Verbraucher kann jeden Vertragsabschluss im Fernabsatz innerhalb einer Frist von 
mindestens sieben Werktagen ohne Angabe von Gründen und ohne Strafzahlung widerrufen. 
Die einzigen Kosten, die dem Verbraucher infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts 
auferlegt werden können, sind die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

(2) Übt der Verbraucher das Recht auf Widerruf gemäß diesem Artikel aus, so hat der Lieferer 
die vom Verbraucher geleisteten Zahlungen kostenlos zu erstatten. Die einzigen Kosten, die 
dem Verbraucher infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts auferlegt werden können, sind 
die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Erstattung hat so bald wie möglich, 
in jedem Fall jedoch binnen 30 Tagen zu erfolgen. 

Abwandlung 
 
K möchte ein Handy kaufen. Er geht dafür zu dem Handel des X. Das gewünschte Model 
ist nicht vorrätig, kann aber vom Lager aus an K nach Hause verschickt werden. 
K und X einigen sich und K zahlt den Kaufpreis in Höhe von 175 EUR vor Ort. 
 
Als das Handy nach zwei Wochen noch nicht geliefert wurde, ruft K bei X an. 
X sagt wahrheitsgemäß, dass das Paket mit dem Handy auf dem Postweg verloren 
gegangen ist, dass er aber natürlich dazu bereit ist kostenfrei ein neues Paket an K zu 
schicken. 
K lehnt ab und fordert sein Geld zurück. Er sagt, dass er vom Vertrag zurücktrete, da er 
nicht für etwas zahlen würde was er nicht bekommen hat. 
 
Frage: 
Kann K sein Geld zurück verlangen? 
 
Vermerk: 
Auf alle Rechtsfragen ist – zur Not hilfsgutachterlich – einzugehen. 
 
Ein abgedruckter Kalender lag der Klausur bei. 
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September 2011 
 

Zivilrecht I 
 
Sachverhalt:
B ist Hundezüchter und hat sich auf die Zucht wertvoller Huskies spezialisiert. Da die von 
B gezüchteten Welpen stets sehr begehrt sind, wendet sich A schon vor der Niederkunft 
einer trächtigen Hundedame des B an diesen und sagt ihm zu, einen der Welpen aus dem 
anstehenden Wurf für 1.500€ (was dem Wert eines solchen Welpen entspricht) erwerben 
zu wollen. A hinterlässt B ein Anzahlung von 500€, und es wird vereinbart, dass A den 
restlichen Kaufpreis nach der Geburt der Welpen zahlen soll. Als die Welpen einige 
Wochen später geboren werden, sucht A den B auf und entscheidet sich spontan für einen 
bestimmten Welpen. A und B einigen sich darauf, dass A Eigentümer werden solle, sobald 
er den restlichen Kaufpreis gezahlt habe, B den Hund aber erst in einigen Wochen 
vorbeibringen werde, wenn dieser alt genug sei, um von der Mutter getrennt zu werden. 
Kurz nach dem Besuch bei B überweist A den Restbetrag in Höhe von 1.000€, der dem 
Konto des B gutgeschrieben wird. 
Um den Hund langsam an die Trennung von seiner Mutter zu gewöhnen, beauftragt B 
seinen 14-jährigen Sohn S, mit dem Welpen kurze Spaziergänge zu machen. Auf einem 
dieser Spaziergänge trifft S auf den volljährigen M. Als dieser ihn auf den Hund anspricht, 
behauptet S stolz, es sei sein Welpe. M – der S glaubt – erzählt diesem wahrheitswidrig, er 
sei Mitglied eines Tierschutzvereins und gegen die Haltung von Schlittenhunden außerhalb 
ihres eigentlichen Lebensraumes, nämlich des Polarkreises. S solle ihm das Tier 
überlassen, dann werde er es zurück in seine natürliche Umgebung bringen. Als Dank 
werde er ihm einen Kinogutschein geben. S, der schon länger moralische Vorbehalte 
gegen den Beruf des B hat, erklärt sich bereit, dem M das Tier gegen einen Kinogutschein 
zu geben. M nimmt den Hund mit, und S erzählt B, dass der Hund ihm unterwegs 
davongelaufen sei. 
M ist jedoch keineswegs Tierschützer, sondern bringt das Tier zu seiner Bekannten V, von 
der er weiß, dass sie großes Interesse an einem Hund dieser Rasse hat. M erzählt V von 
allen Einzelheiten des Geschäfts mit S und bietet an, ihr den Welpen für 700 zu verkaufen. 
Da V sich schon immer so einen Hund gewünscht hatte und den marktüblichen Kaufpreis 
nie bezahlen konnte, willigt sie ein und zahlt 700€ an M. In den nächsten Wochen lebt der 
Hund bei der V. Sie wendet Futterkosten in Höhe von 100€ auf. Als der Hund in eine 
Scherbe tritt, bringt sie ihn zum Tierarzt. Diese ärztliche Behandlung verursacht Kosten in 
Höhe von weiteren 100€. Erst im Nachhinein stellt sich heraus, dass die Verletzung nicht 
so schlimm war wie zunächst angenommen und dass eine ärztliche Behandlung daher 
nicht erforderlich gewesen wäre. Dies war für V jedoch zunächst nicht erkennbar 
gewesen. 
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Als S einige Zeit später M trifft und auf den Hund anspricht, fliegt die Lüge des M auf. 
Daraufhin teil der empörte S nun auch seinem Vater B mit, was mit dem Hund tatsächlich 
geschehen ist. Gemeinsam gehen S und B sofort zu M. S erklärt im Beisein von B 
gegenüber M, unter den gegebenen Umständen sei er mit dem Geschäft nicht mehr 
einverstanden. B überbringt dem A sodann die Nachricht, dass das Tier doch nicht 
weggelaufen sei, sondern sich bei V befinde. 
A – der das Tier sofort in sein Herz geschlossen hatte – möchte es unbedingt von V 
herausbekommen. V ist dazu jedoch allenfalls gegen Zahlung der Kosten für Futter und 
ärztliche Behandlung bereit. A ist der Auffassung, ihm stünden die 700€, die M von V 
erlangt hat, oder jedenfalls Schadensersatz für den Hund zu. 
 

Fragen:
1. Hat A einen Anspruch auf Herausgabe des Hundes gegen V aus § 985 BGB? 
 
2. Vorausgesetzt ein Anspruch des A gegen V auf Herausgabe des Hundes 
 gemäß § 985 BGB besteht: 

a) Hat A die Möglichkeit, Ansprüche gegen M geltend zu machen? 
b) Was muss er dabei beachten? 

 

Bearbeiterhinweis:
Auf alle im Sachverhalt aufgeworfenen Rechtsfragen ist – gegebenenfalls hilfsgutachterlich 
– einzugehen. 
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Zivilrecht II 
 
Sachverhalt:
Auf seiner Urlaubsfahrt von Düsseldorf an die italienische Adriaküste fährt A am Abend des 
13.07.2011 mit seinem PKW in Bayern von der Autobahn ab, um in dem Berggasthof des 
B zu übernachten. Zunächst möchte A an der auf dem Weg zum Gasthof liegenden 
Tankstelle des T seinen PKW noch einmal mit Benzin auftanken. 
 
A ist im Besitz einer Fotokopie einer Bescheinigung seines früheren Arbeitgebers U, nach 
der A berechtigt ist, im Namen und auf Rechnung des U zu tanken. U hatte A, wie auch 
den anderen Außendienstmitarbeitern, eine solche Bescheinigung ausgehändigt, um die 
Abrechnung von Dienstfahrten zu erleichtern. Das Arbeitsverhältnis zwischen A und U 
hatte allerdings bereits am 30.06.2011 geendet. A hatte an diesem Tag auch die 
Bescheinigung zurückgegeben. Vorher hatte er sich aber ohne Kenntnis des U die 
Fotokopie mit Hilfe eines Farbkopierers angefertigt, die vom Original kaum zu 
unterscheiden ist. Da A aus Erfahrung weiß, dass die Bescheinigung des U nicht an allen 
Tankstellen akzeptiert wird, begibt er sich in den Verkaufsraum der Tankstelle, bevor er 
mit dem Betanken seines Wagens beginnt. Dort legt er T die Fotokopie der Bescheinigung 
vor und erkundigt sich, ob T diese akzeptiert. T, der die Bescheinigung für echt und gültig 
hält, bejaht dies und lässt A seinen PKW darauf hin mit Benzin im Wert von 60€ betanken. 
 
Am Gasthof angekommen stellt A seinen PKW auf dem hauseigenen Parkplatz ab. An der 
Parkplatzeinfahrt des Gasthofs steht ein gut sichtbares Schild mit dem Hinweis „Parken auf 
eigene Gefahr“. Bei der Anmeldung im Gasthof weist der Inhaber B darauf hin, dass die 
Parkplatzbenutzung im Zimmerpreis von 60€ inbegriffen sei. In der folgenden 
sternenklaren und windstillen Sommernacht bricht die auf dem Parkplatz stehende Buche 
auseinander, deren Stamm sich über dem Erdboden gabelte. Der herabstürzende Baum 
schlägt auf den Wagen des A auf, an dem ein Schaden in Höhe von 15.000€ entsteht. Ein 
Forstexperte stellt zutreffend fest, dass der Baum in der Gabelung schon seit mehreren 
Monaten immer morsch war und dieser Umstand auch bei Durchführung einer vorherigen 
fachmännischen Bauminspektion nicht erkannt worden wäre; äußere Anzeichen für eine 
Beeinträchtigung der Standsicherheit bestanden nicht. 
 
Am Morgen des 14.07.2011 unterhält sich A mit dem Zimmernachbarn N auf dem Flur 
über den Vorfall, während zwei Angestellte des B, der C und die D, das Zimmer des N 
reinigen und die Minibar auffüllen. Eine halbe Stunde nach Rückkehr in das Zimmer stellt 
N fest, dass seine Brieftasche mit 500€ aus seinem Zimmer verschwunden ist. Die 
Kriminalpolizei findet die leere Brieftasche in einem Abfalleimer des Personalaufent-
haltsraums des Gasthofes. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass als Täter nur C oder D 
in Betracht kommen. Das Ermittlungsverfahren wird eingestellt, weil sowohl C als auch D 
die Tat abstreiten und für ein gemeinschaftliches Handeln keine Anhaltspunkte bestehen. 
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A lässt seinen PKW in einer Werkstatt ordnungsgemäß reparieren. Hierfür fallen Kosten in 
Höhe von – angemessenen – 15.000€ an. 
 

Fragen:
1. Kann T von U die Bezahlung der Tankrechnung in Höhe von 60€ verlangen? 
 
2. Hat A gegen B einen Anspruch auf Zahlung der Reparaturkosten? 
 
3. Hat N gegen B, C und/oder D einen Anspruch auf Zahlung von 500€ wegen 

der entwendeten Brieftasche? 
 

Bearbeitervermerk:
Auf alle im Sachverhalt aufgeworfenen Rechtsfragen ist – gegebenenfalls hilfsgutachterlich 
– einzugehen. 
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Oktober 2011 
 

Zivilrecht I 
 
M bietet in Münster in der von ihr angemieteten Wohnung zwei voll möblierte Zimmer für 
400 €/Monat zur Untermiete an. Küche und Bad sollen gemeinsam genutzt werden. 
Die Studentin U nimmt dieses Angebot an und zieht zu Semesterbeginn im Oktober 2010 
als Untermieterin in die Wohnung ein. Sie unterschreibt einen auf sechs Monate 
befristeten Vertrag. 
Da U kein Geld hat um die Kaution zu zahlen, übergibt sie als Sicherheit einen Ring im 
Wert von 1000 € als Pfand an M. 
 
Die lebenslustige M veranstaltet immer wieder - auch unter der Woche - Parties in der 
Wohnung. Obwohl die U, die sich in der Examensvorbereitung befindet, dies bei der M des 
Öfteren beanstandet hat, lässt die M von diesen Gewohnheiten nicht ab.  
Am 17.12. veranstaltet die M erneut eine WG-Party. Dabei beschädigt ein von der M 
eingeladener, angetrunkener Partygast fahrlässig eine der U gehörende Kaffeemaschine 
(Wert: 500€), die im Zuge der Beschädigung irreparabel zerstört wird.  
 
Am folgenden Tag übergibt die U der M ein Schreiben, in dem sie das Mietverhältnis mit 
Verweis auf die etlichen Lärmbelästigungen fristlos kündigt. U zieht noch am selben Tag 
zu ihrem Freund.  
 
Im März 2011 verlangt U von der M Herausgabe des Ringes sowie Schadensersatz für die 
zerstörte Kaffeemaschine. 
M ist der Ansicht, U solle erstmal die ausstehenden 3 Raten Mietzins zahlen. Ferner sei sie 
ganz sicher nicht verantwortlich für einen Schaden, den andere verursacht haben. 
 
Nehmen Sie in einem Gutachten Stellung zu den Ansprüchen von M und U. 
 

Fortsetzung:
Ein paar Wochen später erklärt die M sich doch einverstanden, den Ring an die U 
zurückzugeben. Als die U sodann zur M fährt, um den Ring abzuholen, kann die M diesen 
nicht finden.  
Es stellt sich heraus, dass die Putzfrau P den Ring bereits im November 2010 aus einer 
unverschlossenen Schublade der M entnommen und ihrer Tochter T zum Geburtstag 
geschenkt hat. Die T weigert sich vehement, den Ring an die U zurückzugeben. 
 

1. Kann die U von der T Herausgabe verlangen? 
2. Stehen der U Schadensersatzansprüche gegen P und/oder M zu? 
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Zivilrecht II 
 
Der volljährige A bietet dem 17 Jahre alten M eine Trompete zum Preis von 150 € zum 
Kauf an. M erbittet sich etwas Bedenkzeit, woraufhin A ihm eine Frist von 24 Stunden 
setzt. 
Wieder zu Hause angekommen, entscheidet sich der M, die Trompete zu kaufen. Er bittet 
seinen 15-jährigen Bruder B, das Geschäft für ihn 'abzuwickeln'. 
Beide einigen sich darauf, dass der B das Geld vorstrecken soll. B geht am nächsten Tag 
zu A und sagt diesem, dass dem M die Trompete für 150 € zu teuer sei, für 120 € würde 
er sie allerdings nehmen.  
A ist froh das alte Ding endlich los zu werden und willigt ein. Er übergibt dem B die 
Trompete und B gibt ihm im Gegenzug umgehend 120 €, die er dafür aus seinem 
Sparschwein mitgebracht hatte. 
 
Daheim angekommen erzählt er dem M davon. Dieser lobt ihn für das gute Geschäft und 
verspricht ihm, die gesparten 30 € brüderlich zu teilen.  
Als B am Folgetag 135 € vom M verlangt, möchte dieser jedoch nicht mehr zahlen.  
Daraufhin nimmt der B dem M die Trompete unbemerkt von diesem wieder weg und 
verkauft sie für 135 € an den volljährigen D, dem nicht bewusst ist, dass der B erst 15 
Jahre alt ist.  
Die Eltern hatten zu keiner Zeit Kenntnis vom Handeln ihrer Söhne. 
 
1) Kann M von B Herausgabe gemäß § 985 verlangen? 
2) Ist zwischen A und M ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen? 
 
1. Abwandlung:
D erfährt später von der Minderjährigkeit des B und verlangt nun Rückzahlung der 135 € 
Zug-um-Zug gegen Rückgabe der Trompete. 
 
Zu Recht? 
 
2. Abwandlung:
Angenommen der B hätte dem M die Trompete nicht weggenommen und an D weiter-
veräußert – kann B dann von M Zahlung von 135 € (120 € Kaufpreis + 15 € Gewinn-
beteiligung) verlangen? 
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Zivilrecht III 
 
J und B sind Gesellschafter der J+B oHG, welche Anzüge vertreibt. Diese ist ordnungs-
gemäß beim zuständigen AG eingetragen und bekanntgemacht worden. Die Einlagen sind 
erbracht und beide Gesellschafter haben Alleinvertretungsbefugnis. Im Gesellschafts-
vertrag ist vereinbart, dass beim Tod eines Gesellschafters die Gesellschaft mit den Erben 
fortgesetzt wird.  
Die J+B oHG ist Franchisenehmer der Anzug-A-GmbH, deren einziger Gesellschafter und 
Geschäftsführer der A ist. Im Franchisevertrag sind v.a. Abreden über die Material-
beschaffung (hier sind bestimmte Vertragspartner genannt), die Musterauswahl sowie die 
Gestaltung der Geschäftsräume und der Preise getroffen. Das Marketing obliegt einzig und 
allein dem A, bei einer Zuwiderhandlung wird eine Vertragsstrafe i.H.v. 3000€ fällig. 
 
Im August 2010 stirbt der B. Sein Erbe ist der F. Dieser bittet den J Ende August um eine 
Kommanditistenstellung. Daraufhin wird die oHG in eine KG (J+B KG) umgewandelt und 
dies am 02.10. ordnungsgemäß eingetragen und bekanntgemacht.  
Am Franchisevertrag wird nichts verändert. 
 
Der P hat bereits im März 2009 von J und B Prokura erteilt bekommen, die jedoch nicht im 
Handelsregister eingetragen ist. Den ihm zur Verfügung gestellten Vertrag mit der A-
GmbH, in dem auch die Vertragsstrafe geregelt ist, hat der P nur oberflächlich gelesen. 
 
Am 02.10. fährt der J in einen 2-wöchigen Urlaub. 
P kauft beim Textilhändler T (e.K.) Wolle im Wert von 920€. Der T bietet diese für einen 
Preis an, der um 10€ unter dem Preis der von A vorgegebenen Vertragspartner liegt. Den 
Vertrag unterzeichnet er mit J+B KG (ppa) P. 
 
Am 04.10. erlangt der F Kenntnis von diesem Vorgang und mahnt den P daraufhin ab. 
Ferner widerruft er die Prokura. 
 
Am 08.10. stellt der P einen Schaden am Firmenfahrzeug der J+B KG fest, das diese von 
der A-GmbH gemietet hat und auf dem groß die Firmenlogos der J+B KG angebracht sind. 
Er fährt in die Werkstatt des W und gibt eine Reparatur in Auftrag. Auch hier 
unterzeichnet P mit J+B KG (ppa) P.  
Gleichzeitig übergibt er den Fahrzeugschein, in dem die A-GmbH als Halter eingetragen 
ist. W ging davon aus, dass die Reparatur im Auftrag des Hauptunternehmens, der A-
GmbH, durchgeführt werden soll. 
 
Am selben Tag noch erfährt der F auch hiervon und unterrichtet den J von der 
Abmahnung und dem Widerruf der Prokura. 
Am 09.10. kommt der J sodann verfrüht aus dem Urlaub wieder und bestätigt gegenüber 
dem P den Widerruf der Prokura sowie die Abmahnung. 
 
Am 24.10. wird der Stoff vom T geliefert, den der J umgehend zurückschickt, mit der 
Anmerkung, es handele sich um ein Missgeschick, die J+B KG wären nicht wirksam 
verpflichtet worden.  
 
Am 30.10. erfährt der A von dem ganzen Vorgang und fordert bis zum 15.12. die 
Vertragsstrafe.  
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J weigert sich zu zahlen. Außerdem sei die Vertragsstrafe unangemessen hoch; vorsorglich 
kündigt er dem P aber an, bei ihm Regress zu nehmen. 
 
Fragen: 
 
1. Kann T von der J+B KG und/oder von J und F Zahlung verlangen? 
2. Von wem kann W den Werklohn verlangen? 
3. Muss die J+B KG die Vertragsstrafe zahlen? Wenn ja, in welcher Höhe? 
4. Unterstellt, die J+B KG muss die Vertragsstrafe zahlen, kann sie Regress 

beim P nehmen? 
 
Anmerkung: 
Vorschriften des UmwG sind nicht zu prüfen. 
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November 2011 
 

Zivilrecht I 
 
M plant seinen Urlaub und möchte diesen als Aktivurlaub in Nepal buchen. Aus diesem 
Grund geht er in das Reisebüro des R und wird dort von dem Angestellten A empfangen. 
Im Reisebüro liegen Kataloge des Reiseveranstalters C aus. M lässt sich von A ein Prospekt 
für eine bestimmte Reise zeigen und füllt unter Anleitung des A eine Anmeldung für die 
Reise aus. Später bekommt M von C eine „Annahmebestätigung“. 
 
Die Reise ist auf 2 Wochen ausgelegt und beinhaltet Flug, Unterkunft und diverse 
Ausflüge. Am siebten Tag steht ein Ausflug in das Hochgebirge an. Der vom Hotel 
eingesetzte Busfahrer fährt auf dem Weg zum Ausgangspunkt der Wanderung unter 
Alkoholeinfluss den Bus gegen einen Baum. Dabei bricht sich M ein Bein und erleidet 
Schnittverletzungen. Nach der ambulanten Behandlung muss er sein Bein schonen und 
hochlegen, woraufhin M für den Rest des Urlaubs an sein Hotel gebunden ist und an den 
Ausflügen nicht mehr teilnehmen kann. 
 
Nach der Rückkehr aus dem Urlaub macht M sofort per Brief Ansprüche gegen C geltend. 
Allerdings übersieht der Postbote den Brief in seinem Postsack, woraufhin der Brief erst 
ca. 35 Tage nach Ende der Reise zugestellt wird. M verlangt in diesem Brief Ersatz der 
Behandlungskosten, Schmerzensgeld und eine Entschädigung für die verlorene 
Urlaubszeit. 
 
C verweigert jede Zahlung und lehnt auch Verhandlungen ab. 
 
Etwas mehr als ein Jahr später wendet sich M an den Rechtanwalt R und bittet um 
Auskunft, was er unternehmen kann. 
 
Der Reisevertrag enthält eine wirksam einbezogene AGB.  
 
Hinweis: § 6 BGB InfoV ist nicht zu prüfen. 
 
Zusatzfrage: 
Welches Sachenrecht ist auf den Sachverhalt anwendbar, wenn es um deliktische 
Ansprüche geht? 
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Zivilrecht II 
 
A, B und C sind Partner in einer GbR, für die ein wirksamer Gesellschaftsvertrag vorliegt. 
Die GbR handelt mit Grundstücken, ein eingerichteter Gewerbebetrieb ist dafür nicht 
erforderlich. 
 
A verhandelt im Namen der GbR mit P über den Kauf eines bebauten Grundstückes des P. 
P ist grundsätzlich zum Verkauf bereit, allerdings differieren die Preisvorstellungen 
erheblich. Letztendlich bricht P die Vertragsverhandlungen ab. 
 
Daraufhin droht A dem P ihm und seiner Familie mit ein paar „Kumpels aus dem 
Fitnessstudio“ einen Besuch abzustatten, welches mit Sicherheit einen Krankenhaus-
aufenthalt nach sich ziehen würde. P gibt nach und es wird schließlich ein notariell 
beurkundeter Kaufvertrag mit der GbR geschlossen. Die Auflassung wird erklärt und die 
GbR (namentlich vertreten durch A, B und C) gemäß § 47 II GBO eingetragen. Die GbR 
wurde dabei wirksam vertreten. 
 
Im Folgenden zerstreiten sich C mit A und B und veräußert seinen Gesellschaftsanteil an 
D. A und B sind hiermit einverstanden. Nachdem sich C wieder mit A und B vertragen hat, 
soll D seinen Anteil an C zurückübertragen. D weigert sich jedoch. 
Da A, B und C immer noch im Grundbuch neben der GbR eingetragen sind, beschließen sie 
daraufhin „einfach wie früher weiterzumachen“. D ist an dieser Einigung nicht beteiligt. 
 
Kurz darauf veräußern A, B und C das Grundstück an den E. Dazu wird ein notariell 
beurkundeter Kaufvertrag geschlossen, sowie von Seiten der GbR eine Vormerkung 
bewilligt, welche auch eingetragen wird. 
 
Inzwischen hat sich P dazu durchgerungen gegen die Drohung vorzugehen und erklärt 
gegenüber A, B, C und D, dass er sich nicht an den Vertrag gebunden sieht. Gleichzeitig 
lässt er mit einer einstweiligen Verfügung einen Widerspruch gegen die 
Eigentümerstellung der GbR eintragen. 
 
E wird als Eigentümer des Grundstückes eingetragen und zieht in das darauf stehende 
Haus ein. Der Gläubiger G hat einen Titel über 100.000 € gegen E und möchte aus diesem 
Titel die Zwangsvollstreckung in das Grundstück betreiben. Die Zwangsvollstreckung hat 
begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen als P dies mitbekommt. Er möchte sich 
klageweise dagegen zur Wehr setzen. 
 
Prüfen sie die Erfolgsaussichten der Klage. 
 
Abwandlung: 
P erklärt nicht die Anfechtung. D fühlt sich übergangen und verlangt, dass das Geschäft 
mit E rückabgewickelt wird, während A und B an dem Geschäft festhalten wollen. 
 
Hat die GbR einen Herausgabeanspruch gegen E bezogen auf das Grundstück? 



Examensreport 2011 - Zivilrecht 
Seite 26 ABELS & LANGELS 

Zivilrecht III 
 
K kauft von V einen gebrauchten, acht Jahre alten Pkw für 6.000 Euro. Sie einigen sich auf 
eine Ratenzahlung von zwei Raten à 3.000 Euro und vereinbaren einen 
Eigentumsvorbehalt bis zur letzten Ratenzahlung. 
 
Auf einer Landstraße fährt K mit überhöhter Geschwindigkeit und erleidet einen Unfall, da 
ihm von A die Vorfahrt genommen wird. Bei regelkonformer Geschwindigkeit wäre der 
Unfall zu vermeiden gewesen. 
 
Am Auto entstehen Reparaturkosten in Höhe von 2.000 Euro, der Restwert des Autos 
beträgt laut Sachverständigem noch 2.500 Euro. Dieser entdeckt weiterhin einen älteren, 
reparierten Unfallschaden und schätzt den Wert des Autos nach dem ersten Unfall auf 
5.000 Euro. 
 
Daraufhin möchte K von dem Vertrag zurücktreten. V ist damit nicht einverstanden, 
verlangt aber hilfsweise Wertersatz für das beschädigte Auto. 
Außerdem verlangt K Ersatz in Höhe von 40 Euro für seinen Weg zu V um das Auto 
abzuholen. 
 
Frage 1: 
Prüfen Sie die Ansprüche von K und V gegeneinander. 
 
Frage 2: 
Prüfen Sie den Anspruch des V gegen A. 
 
Anmerkung:  
Die StVG ist außer Betracht zu lassen. 
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Dezember 2011 
 

Zivilrecht I 
 
Der Künstler K möchte sich von einem seiner Ölgemälde im Wert von € 2000 trennen und 
hat vor, es vom Sperrmüll abholen und zerstören zu lassen. Dabei beabsichtigt er die 
Zerstörung und möchte nicht, dass das Gemälde von Passanten mitgenommen wird. 
Er legt es zusammen mit seinem restlichen Sperrmüll in seiner Garageneinfahrt (auf 
seinem Grundstück) zur Abholung bereit. 
 
Der Kunstliebhaber L kommt eine Stunde später am Haus des K vorbei, sieht das Gemälde 
und erkennt auch, dass der K es an den Sperrmüll geben und zerstören möchte. Dennoch 
nimmt er es an sich. 
 
In der Nacht kommen K Zweifel und er beschließt, das Gemälde doch nicht zerstören zu 
wollen. Als er am frühen morgen das Gemälde wieder ins Atelier bringen möchte, stellt er 
fest, dass es nicht durch den Sperrmüll, aber jemand anderen mitgenommen wurde. 
 
L hatte vor seiner Freundin S ein Geschenk im Wert von 2.000 € zu übergeben und 
schenkt es ihr eine Woche später zum Geburtstag. S glaubt, L habe das Bild teuer 
erstanden. Nach einem heftigen Streit zwischen L und S, zerstört S das Bild aus Wut 
mittels eines Papierschredders. 
 
Später erfährt K durch Zufall vom Verbleib des Bildes. Er ist sehr erbost und fragt seinen 
Rechtsanwalt, welche Schritte er gegen L und S unternehmen kann. 
 
Aufgabe: 
Erstellen Sie das Gutachten des Rechtsanwaltes. Dabei ist auf alle Rechtsfragen 
einzugehen. 
 
Anmerkung: 
Prozessuale Zusatzfragen sind nicht zu erörtern. 
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Zivilrecht II 
 
Das zu dieser Klausur passende Urteil des BGH ist am Ende der Datei im Volltext 
angehängt. 
 
Sachverhalt 1 
E ist Besitzer eines mit einem Einfamilienhaus bebauten Grundstücks, welches er 
verkaufen möchte. Er einigt sich am 21.10.2010 mündlich mit dem Interessenten K auf 
einen Kaufpreis von 480.000 Euro. Damit K einen höheren Finanzierungsrahmen erhält, 
einigen sich beide darauf, dass als Kaufpreis 520.000 Euro angegeben wird, 40.000 Euro 
soll E später an K zurückzahlen. 
Der notarielle Kaufvertrag zwischen K und E über 520.000 Euro wird am 22.11.2010 
unterzeichnet. Die „Rückabrede“ wird nicht erwähnt. 
Am 15.03.2011 zahlt K 520.000 Euro an E, das Grundstück wird ihm am 16.03.2011 
übergeben und E gibt ihm die 40.000 Euro wieder. Die Auflassung erfolgt am 15.06.2011, 
die Eintragung ins Grundbuch am 16.06.2011. 
 
Im April 2011 stellt K einige Mängel fest. Zum einen weist die Wohnung erhebliche 
Feuchtigkeitsschäden auf, so dass diese nicht mehr zu vermieten ist. Zum anderen 
befindet sich auf dem Grundstück ein Carport, welchen der Vorbesitzer des E ohne 
Genehmigung errichten lies. Dieser ist auch nicht genehmigungsfähig und muss 
abgerissen werden. 
Die Feuchtigkeitsschäden waren weder für K noch für E erkennbar, es gab auch keine 
Anhaltspunkte. 
 
Im Juli 2011 fordert K den E zur Mängelbeseitigung auf. E weigert sich.  
K erklärt daraufhin eine Minderung um 80.000 Euro. Das mangelfreie Grundstück wäre 
600.000 Euro Wert gewesen, mit den Mängeln sinkt der Verkehrswert auf 500.000 Euro. 
 
E widerspricht der Minderung, er führt an, dass K die Mängel bei Vertragsschluss kannte, 
außerdem hätte er ja einen sehr günstigen Kauf getätigt. 
 
Frage 1: 
Kann K von E 80.000 Euro verlangen? 
 
Frage 2: 
Kann K weitere 9.000 Euro – 5.000 Euro für entgangene Mietzahlungen und 4.000 Euro 
für die Entfernung des Carports – verlangen? 
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Sachverhalt 2: 
Auf einem Nachbargrundstück besitzt E ein Einfamilienhaus, welches seit 2009 an den M 
vermietet ist. Als Miete sind 3.000 Euro pro Monat vereinbart, welche jeweils am 3. 
Werktag eines Monats fällig ist. 
 
Im April 2011 entdeckt M Schimmel in dem Haus und stellt daraufhin für Mai und Juni die 
Mietzahlung an E ein. 
Daraufhin kündigt der E dem M durch den Hausverwalter X außerordentlich mit einem 
Schreiben vom 15.06.2011 und fordert ihn zur Räumung auf. X legt dem Schreiben eine 
Kopie der Vollmachtsurkunde bei. M weist die Kündigung am 30.06.2011 mit der 
Begründung zurück, dass ihm die originale Vollmachtsurkunde nicht vorgelegt wurde. Er 
verweigert die Räumung. Des Weiteren zeigt M erstmals den Mangel durch den Schimmel 
an und kündigt an, die Miete bis zur Beseitigung um 30% zu mindern. Die Miete für Juli 
zahlt er im vollem Umfang, allerdings unter Vorbehalt. 
 
E erhebt am 10.07.2011 Räumungsklage vor dem AG. In der mündlichen Verhandlung 
macht M ein Zurückbehaltungsrecht an der Miete geltend. E führt an, dass er nicht über 
den Mangel informiert war und sowohl Ursache als auch Folgen des Schimmels – 
zutreffenderweise – innerhalb von einem Tag hätte entfernen können. 
 
M kommen daraufhin Zweifel, ob er die Miete für Mai und Juni hätte einbehalten dürfen. 
Daher überweist er dem E am 09.09.2011 5.800 Euro mit dem Verwendungszweck 
„Zahlung für rückständige Miete Mai/Juni“ welche dem Konto des E am 11.09.2011 
gutgeschrieben werden. 
 
Frage 3: 
Kann E von M die Räumung verlangen? 
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Zivilrecht III 
 
1. Teil 
 
Die Reinigungskraft R arbeitet seit mehreren Jahren in der Praxis der Ärztin A und erhält 
dafür einen monatlichen Bruttolohn i.H.v. 400 Euro. 
 
Als R an einem Sonntag eine Freundin besucht, welche eine Wohnung direkt über der 
Praxis hat, hört sie im Treppenhaus den Alarmton des Magnet-Resonanz-Tomographen 
(MRT) aus der Praxis. Mit Hilfe des ihr überlassenen Praxisschlüssels geht sie in die Praxis 
um den Alarm abzuschalten. 
Das Alarmsystem des MRTs ist fest in der Wand verankert und besteht aus fünf in 
englischer Sprache beschrifteten Knöpfen. Vier Knöpfe sind blau und mit „system on“, 
„system off“, „host standby“ und „alarm silence“ beschriftet, der fünfte Knopf ist rot, mit 
„magnet stop“ beschriftet und durch eine hochzuschiebende Plexiglasscheibe gesondert 
gesichert. 
 
Die mit der Bedienung des MRT nicht vertraute R drückt in der Absicht den Alarm 
abzuschalten wahllos auf den roten Knopf. Dabei löst sie im MRT ein so genanntes 
Quenching aus, bei welchem das für die Kühlung benötigte Helium herausströmt, das 
elektromagnetische Feld infolgedessen zusammenbricht und der MRT stark beschädigt 
wird. Die daraus resultierenden Reparaturkosten belaufen sich auf Euro 36.000. 
 
A ist der Ansicht, dass die R für den gesamten Schaden aufkommen müsse. Sie sei weder 
befugt in der Praxis irgendwelche Knöpfe zu drücken, noch habe sie überhaupt an ihrem 
arbeitsfreien Tag etwas in der Praxis verloren. Da R außerdem im Besitz einer 
Privathaftpflichtversicherung ist, kann auch von unbilliger Härte nicht die Rede sein. 
 
R ist der Ansicht, dass es unverhältnismäßig sei, wenn sie bei ihrem geringen Lohn für den 
gesamten Schaden aufkommen müsse. Sie habe sich auch außerhalb ihrer Arbeitszeit 
verpflichtet gesehen, den Alarm abzuschalten. Außerdem sei es nur ein Versehen 
gewesen, dass sie den falschen Knopf gedrückt hat, da sie in der Vergangenheit – 
zutreffenderweise – schon einmal den Alarm des Gerätes erfolgreich abgeschaltet hätte. 
 
Frage: 
Kann A von R Schadensersatz verlangen? Wenn ja, in welcher Höhe? 
 
Auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen ist – zur Not hilfsgutachterlich – einzugehen. 
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2. Teil 
 
E ist ledig und für ein Kind unterhaltspflichtig. Er ist seit 2005 bei der T-GmbH angestellt 
und verdient dort Euro 5.000 Brutto monatlich. 
Aufgrund einiger Unzulänglichkeiten kündigt die T dem E, woraufhin E erfolgreich 
Kündigungsschutzklage erhebt. T geht in Berufung. 
 
In der Berufungsverhandlung sind die entsprechenden Anwälte gemäß § 11 Abs.4 ArbGG 
anwesend. E und T schließen in der Verhandlung eine Vergleich, wonach das 
Arbeitsverhältnis zum Kündigungstermin als beendet angesehen wird und E eine 
Abfindung i.H.v. 50.000 Euro erhalten soll. Über die Höhe der Abfindung wurde gestritten, 
E hatte ursprünglich 150.000 Euro gefordert. 
 
E ficht daraufhin den Vergleich „unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten“ an 
und trägt dazu vor, dass sich der Kammervorsitzende K während der Verhandlung nicht zu 
einer Erörterung der Sach- und Rechtslage bereit erklärt hat. Stattdessen soll er zu E 
gesagt haben: „Passen Sie auf, was Sie sagen, das wird sonst alles gegen Sie verwendet.“
Des Weiteren soll K die ursprüngliche Forderung i.H.v. Euro 150.000 mit „Glücklich sind 
die, die bis zuletzt hoffen“ kommentiert haben, und dem E geraten haben: „Wenn Sie sich 
nicht auf den Vergleich einlassen, bekommen Sie höchstens Euro 20.000. Sie haben 
höchstens eine 20%-ige Chance den Prozess zu gewinnen. In Ihrer familiären Situation ist 
dieses Verhalten höchst unverantwortlich, seinen Sie doch vernünftig!“
Nachdem E weiterhin nicht an dem Vergleichsangebot interessiert war, soll K zu ihm 
gesagt haben: „Manche muss man eben zu ihrem Glück zwingen. Wenn Sie nicht 
einwilligen wollen, müssen wir Sie eben zu einem Vergleich prügeln.“
E trägt vor, er habe sich dem K gebeugt, da er aufgrund dieser Äußerungen den Eindruck 
gehabt hatte, dass eine objektive und unparteiische Lösung des Rechtsstreits unter diesem 
Vorsitzenden nicht möglich wäre. 
 
Frage: 
Ist der Vergleich zwischen E und T vor dem LAG wirksam geschlossen worden? 
 
Hinweis: 
Es ist zu unterstellen, dass die Ausführungen des E wahr sind. 
Auf §§ 64 Abs. 7 und 57 Abs. 2 ArbGG wird hingewiesen. 
 


